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Norm

StPO §312

Rechtssatz

Die Hauptfrage hat zwar alle gesetzlichen Merkmale der strafbaren Handlung zu enthalten, nicht aber die außerhalb

der gesetzlichen Tatbestandsumschreibung in anderen Normen enthaltenen Begri8sbestimmungen. Wird das

gesetzliche Merkmal einer strafbaren Handlung - hier der Begri8 "verbotene Wa8en" im § 36 Abs 1 Z 2 Wa8enG -

durch eine andere gesetzliche Vorschrift - hier durch § 11 Wa8enG - de@niert, dann braucht die De@nition nicht in den

Fragetext aufgenommen werden. Es reicht aus, wenn die nähere Darlegung dieses gesetzlichen Merkmals der

strafbaren Handlung in der Rechtsbelehrung (§ 321 Abs 2 StPO) erfolgt.
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